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Die Bundesrepublik Deutschland,
das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel
Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 

2006 wurden die Gesetzgebungszuständigkeiten im Dienstrecht neu 
geordnet. Die Versorgungslastenteilung bei bund- und länderüber-
greifenden Dienstherrenwechseln kann nicht mehr bundesgesetzlich 
geregelt werden. Gleichwohl sind einheitliche Regelungen für eine 
verursachungsgerechte Verteilung der Versorgungslasten erforder-
lich, um im Interesse der Mobilität auch in Zukunft an der Einheit-
lichkeit des Beamtenverhältnisses festzuhalten und einvernehmliche 
Dienstherrenwechsel zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird dieser 
Staatsvertrag geschlossen. Das bislang in § 107b des Beamtenver-
sorgungsgesetzes (BeamtVG) und in § 92b des Soldatenversor-
gungsgesetzes (SVG) geregelte Erstattungsmodell wird durch ein 
pauschalierendes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versor-
gungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels ab-
gegolten werden.

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Zustimmung zum Staatsvertrag

Dem am 26. Januar 2010 unterzeichneten Staatsvertrag über die 
Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifen-
den Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trag) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem 
Gesetz veröffentlicht.

§ 2
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 17 in Kraft tritt, 
ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.

Berlin, den 3. Juni 2010

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

Gesetz
zum Staatsvertrag über die Verteilung  
von Versorgungslasten bei bund- und  

länderübergreifenden Dienstherrenwechseln

(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)
Vom 3. Juni 2010

Anlage

Staatsvertrag
über die Verteilung von Versorgungslasten 

bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)
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Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Staatsvertrag gilt für den Bund, die Länder sowie die Ge-
meinden, Gemeindeverbände und sonstigen, unter der Aufsicht des 
Bundes oder der Länder stehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 2
Dienstherrenwechsel

1Ein Dienstherrenwechsel liegt vor, wenn eine Person, die in ei-
nem Beamten-, Soldaten- oder Richterverhältnis zu einem in § 1 
genannten Dienstherrn steht, bei diesem Dienstherrn ausscheidet 
und in ein Beamten-, Soldaten- oder Richterverhältnis zu einem an-
deren, in § 1 genannten Dienstherrn tritt. 2Ausgenommen sind Be-
amtinnen und Beamte auf Widerruf. 3Für landes- und bundesinterne 
Dienstherrenwechsel gilt der Staatsvertrag nur, wenn dies gesetzlich 
bestimmt ist.

Abschnitt 2
Versorgungslastenteilung

§ 3
Voraussetzungen

(1) Eine Versorgungslastenteilung findet bei einem Dienstherren-
wechsel statt, wenn der abgebende Dienstherr dem Dienstherren-
wechsel zugestimmt hat und zwischen dem Ausscheiden und dem 
Eintritt keine zeitliche Unterbrechung liegt.

(2) 1Die Zustimmung muss vor dem Wirksamwerden des Dienst-
herrenwechsels schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienst-
herrn erklärt werden. 2Sie darf nur aus dienstlichen Gründen verwei-
gert werden.

(3) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn Professorinnen und Pro-
fessoren beim abgebenden Dienstherrn eine Dienstzeit von drei Jah-
ren abgeleistet haben, wenn Beamtinnen und Beamte auf Zeit oder 
Soldatinnen und Soldaten auf Zeit mit Ablauf ihrer Dienst- oder 
Amtszeit bei einem neuen Dienstherrn eintreten oder wenn eine 
Wahl Voraussetzung für die Begründung des Beamtenverhältnisses 
ist.

(4) Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn Personen 
auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung übernommen werden 
und keine Nachversicherung durchgeführt wurde.

§ 4
Abfindung

(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung einer Ab-
findung.

(2) 1Die Abfindung ist das Produkt aus den Bezügen (§ 5), den in 
vollen Monaten ausgedrückten Dienstzeiten (§ 6) und einem Be-
messungssatz. 2Der Bemessungssatz ist vom Lebensalter der wech-
selnden Person zum Zeitpunkt des Ausscheidens beim abgebenden 
Dienstherrn abhängig und beträgt
1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres: 15%,
2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres: 20%,
3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres: 25%.
3Bei Professorinnen und Professoren beträgt der Bemessungssatz 
unabhängig vom Lebensalter 25%.

(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnis-
se beim abgebenden Dienstherrn zum Zeitpunkt des Ausscheidens; 
Nachberechnungen finden nicht statt.

(4) 1Bei Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die nach Ablauf ihrer 
beim abgebenden Dienstherrn begründeten Dienst- und Amtszeit 
nicht in den Ruhestand zu versetzen wären, ist eine Abfindung in 
Höhe der Kosten zu zahlen, die im Falle des Ausscheidens zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels für eine Nachversicherung der bei 
ihm zurückgelegten Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
angefallen wären. 2Hat der abgebende Dienstherr auf Grund eines 
früheren Dienstherrenwechsels eine Abfindung nach diesem Staats-
vertrag erhalten, so hat er diesen Betrag zuzüglich Zinsen in Höhe 
von 4,5% pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung neben 
der Abfindung nach Satz 1 an den aufnehmenden Dienstherrn zu 
bezahlen. 3Bei Soldatinnen und Soldaten auf Zeit ist eine Abfindung 
nach Satz 1 unter Zugrundelegung eines Beitragssatzes in Höhe von 
15% zu zahlen.

§ 5
Bezüge

(1) Bezüge sind die monatlichen ruhegehaltfähigen Bezüge ein-
schließlich Sonderzahlung.

(2) Für die Ermittlung der monatlichen ruhegehaltfähigen Bezüge 
kommt es auf die Erfüllung von Mindestdienst- oder -bezugszeiten 
nicht an.

(3) 1Eine Sonderzahlung ist zu berücksichtigen, wenn und soweit 
sie der wechselnden Person im Jahr ihres Ausscheidens zusteht oder 
ohne Dienstherrenwechsel zustehen würde. 2Sie ist als Monatsbe-
trag anzusetzen.

§ 6
Dienstzeiten

(1) 1Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim abgebenden Dienst-
herrn und bei früheren Dienstherren in einem Rechtsverhältnis der 
in § 2 genannten Art zurückgelegt wurden, soweit sie ruhegehaltfä-
hig sind. 2Als Dienstzeiten gelten auch die im Status einer Soldatin 
auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit zurückgelegten Zeiten. 3Ausge-
nommen sind Zeiten in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf so-
wie Zeiten, für die eine Nachversicherung durchgeführt wurde.

(2) Dem Dienstherrenwechsel unmittelbar vorangehende Abord-
nungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn sind diesem zuzurech-
nen, es sei denn, der aufnehmende Dienstherr hat hierfür einen Ver-
sorgungszuschlag an den abgebenden Dienstherrn entrichtet.

§ 7
Weitere Zahlungsansprüche

(1) Liegt ein Dienstherrenwechsel ohne die Voraussetzungen des 
§ 3 vor und hat der abgebende Dienstherr auf Grund eines früheren 
Dienstherrenwechsels eine Abfindung nach diesem Staatsvertrag er-
halten, so hat er diesen Betrag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5% 
pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den aufneh-
menden Dienstherrn zu bezahlen, wenn nicht bereits eine Nachver-
sicherung durchgeführt wurde.

(2) 1Hat der aufnehmende Dienstherr auf Grund eines Diensther-
renwechsels eine Abfindung erhalten und scheidet die wechselnde 
Person beim aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungsansprü-
che aus, hat der aufnehmende Dienstherr dem abgebenden Dienst-
herrn die Kosten einer Nachversicherung zu erstatten. 2Anstelle der 
Erstattung nach Satz 1 hat der aufnehmende Dienstherr im Falle ei-
ner nach § 4 Absatz 4 Satz 3 gezahlten Abfindung oder eines beste-
henden Versorgungsanspruchs gegenüber dem abgebenden Dienst-
herrn die erhaltene Abfindung zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5% 
pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den abgeben-
den Dienstherrn zurückzuzahlen.
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§ 8
Dokumentationspflichten und Zahlungsmodalitäten

(1) Der zahlungspflichtige Dienstherr hat die Berechnung des 
Zahlungsbetrages durchzuführen und dem berechtigten Dienstherrn 
gegenüber nachzuweisen. 

(2) 1Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach Aufnah-
me beim neuen Dienstherrn zu leisten. 2In Fällen des § 3 Absatz 4 
beginnt die Frist nach Mitteilung der Aufnahme durch den neuen 
Dienstherrn.

(3) Die beteiligten Dienstherren können abweichende Zahlungs-
regelungen vereinbaren.

(4) Die Abwicklung kann auf andere Stellen übertragen werden.

Abschnitt 3
Übergangsregelungen

§ 9
Ersetzung von § 107b BeamtVG

1§ 107b BeamtVG wird durch diesen Staatsvertrag ersetzt. 2Für 
Erstattungsansprüche, die nach dieser Vorschrift auf Grund eines 
Dienstherrenwechsels vor Inkrafttreten des Staatsvertrages begrün-
det sind, gelten für die Zeit nach Inkrafttreten des Staatsvertrages 
ausschließlich die Regelungen der §§ 10 bis 12.

§ 10
Laufende Erstattungen nach § 107b BeamtVG

(1) Ist in Fällen des § 9 der Versorgungsfall vor Inkrafttreten des 
Staatsvertrages eingetreten, besteht der Erstattungsanspruch mit fol-
genden Maßgaben fort:
1. Der zuletzt vor Inkrafttreten des Staatsvertrages geleistete jähr-

liche Erstattungsbetrag wird festgeschrieben.
2. Der Erstattungsbetrag erhöht oder vermindert sich jeweils um 

die Vom-Hundert-Sätze der linearen Anpassungen der Versor-
gungsbezüge nach dem Recht des erstattungspflichtigen Dienst-
herrn.

3. Bei Eintritt der Hinterbliebenenversorgung vermindert sich der 
Erstattungsbetrag auf den Betrag, der sich aus dem Vom-Hun-
dert-Satz der Hinterbliebenenversorgung nach dem Recht des 
erstattungspflichtigen Dienstherrn ergibt.

(2) Die beteiligten Dienstherren unterrichten sich unverzüglich 
über eine Änderung erstattungsrelevanter Umstände.

§ 11
Dienstherrenwechsel ohne laufende Erstattungen  

nach § 107b BeamtVG

(1) Ist in Fällen des § 9 der Versorgungsfall nicht vor Inkrafttreten 
des Staatsvertrages eingetreten, ist anstelle der Erstattung nach 
§ 107b BeamtVG von dem oder den zahlungspflichtigen Diensther-
ren jeweils eine Abfindung an den berechtigten Dienstherrn zu leis-
ten.

(2) Die Abfindung wird nach §§ 4 bis 6 mit folgenden Maßgaben 
berechnet:
1. Abweichend von § 4 Absatz 3 sind die Bezüge nach § 5 bis zum 

Inkrafttreten des Staatsvertrages entsprechend den linearen An-
passungen beim zahlungspflichtigen Dienstherrn zu dynamisie-
ren.

2. Liegen mehrere Dienstherrenwechsel vor, die die Voraussetzun-
gen nach § 107b BeamtVG erfüllen, sind abweichend von § 6 
die Zeiten bei anderen zahlungspflichtigen Dienstherren nicht zu 
berücksichtigen.

3. Dienstzeiten bei weiteren Dienstherren, die nicht nach § 107b 
BeamtVG zur Erstattung verpflichtet sind, werden den zah-

lungspflichtigen Dienstherren und dem berechtigten Dienstherrn 
anteilig zugerechnet (Quotelung); die Aufteilung erfolgt nach 
dem Verhältnis der Zeiten, die die wechselnde Person bei den 
zahlungspflichtigen Dienstherren und dem berechtigten Dienst-
herrn abgeleistet hat; abweichend hiervon werden die Zeiten 
dem nachfolgenden zahlungspflichtigen Dienstherrn zugerech-
net, wenn er die wechselnde Person ohne Zustimmung über-
nommen hat.

(3) 1Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach Unter-
richtung der zahlungspflichtigen Dienstherren über den Eintritt des 
Versorgungsfalles durch den berechtigten Dienstherrn an diesen zu 
zahlen. 2Sie kann von jedem zahlungspflichtigen Dienstherrn vor 
Eintritt des Versorgungsfalles geleistet werden. 3Bei Zahlung vor 
Eintritt des Versorgungsfalles ist im Rahmen der Quotelung für den 
berechtigten Dienstherrn die Zeit bis zum Erreichen der für die 
wechselnde Person gültigen gesetzlichen Altersgrenze nach dessen 
Recht anzusetzen.

(4) Der Abfindungsbetrag ist vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages mit 4,5% pro Jahr zu verzinsen.

(5) 1Die beteiligten Dienstherren unterrichten sich gegenseitig 
über die für die Abfindung relevanten Umstände. 2§ 7 Absatz 2 so-
wie § 8 Absatz 1, 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 12
Erneuter Dienstherrenwechsel nach Inkrafttreten 

des Staatsvertrages
1Erfolgt in Fällen des § 11 nach Inkrafttreten des Staatsvertrages 

ein weiterer Dienstherrenwechsel, der die Voraussetzungen des § 3 
erfüllt, gilt für die nach § 107b BeamtVG erstattungspflichtigen 
Dienstherren § 11 mit der Maßgabe, dass die Abfindung an den auf-
nehmenden Dienstherrn abweichend von § 11 Absatz 3 Satz 1 inner-
halb von sechs Monaten nach Unterrichtung der zahlungspflichtigen 
Dienstherren über den letzten Dienstherrenwechsel durch den auf-
nehmenden Dienstherrn an diesen zu leisten ist. 2Die Berechnung 
der vom letzten abgebenden Dienstherrn zu leistenden Abfindung 
bestimmt sich nach §§ 4 bis 6 mit der Maßgabe, dass ihm abwei-
chend von § 6 die Zeiten nicht zugerechnet werden, für die eine 
Abfindung nach Satz 1 geleistet wird; § 11 Absatz 2 Nummer 3 und 
Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 13
Quotelung ohne Erstattungspflicht nach § 107b BeamtVG

1Haben vor Inkrafttreten des Staatsvertrages Dienstherrenwechsel 
stattgefunden, die die Voraussetzungen des § 107b BeamtVG in der 
jeweiligen Fassung nicht erfüllen, sind abweichend von § 6 die Zei-
ten, die bei den nicht erstattungspflichtigen Dienstherren abgeleistet 
wurden, den zur Zahlung eines Abfindungsbetrages verpflichteten 
Dienstherren und dem berechtigten Dienstherrn entsprechend § 11 
Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 3 zuzurechnen; dies gilt 
nicht, wenn die Erstattungspflicht nach § 107b BeamtVG an der feh-
lenden Zustimmung des abgebenden Dienstherrn scheiterte. 2Satz 1 
gilt nur für Dienstherrenwechsel, die nach Inkrafttreten des Staats-
vertrages bis zum 31. Dezember 2016 erfolgen.

§ 14
Entsprechende Anwendung auf § 92b SVG

Die Regelungen der §§ 9 bis 13 gelten entsprechend für § 92b 
SVG.

§ 15
Fortgeltung des § 107c BeamtVG und des § 92c SVG

§ 107c BeamtVG und § 92c SVG in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung finden weiter Anwendung.
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Abschnitt 4
Schlussvorschriften

§ 16
Kündigung

1Dieser Staatsvertrag kann von jeder Vertragspartei zum Schluss 
des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wer-
den. 2Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz schriftlich zu erklären, der sie unverzüglich 
den übrigen Vertragsparteien übermittelt. 3Die Kündigung einer Par-
tei lässt das Vertragsverhältnis unter den übrigen Parteien unberührt.

§ 17
Inkrafttreten

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2011 für die Parteien in 
Kraft, deren Ratifikationsurkunden bis zum 30. September 2010 bei 
der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz hinterlegt sind. 2Für die übrigen Parteien tritt er mit 
Wirkung zum Beginn des dritten Folgemonats ab Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz in Kraft.

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz teilt den Parteien die Hinterlegung der Ratifi-
kationsurkunden unverzüglich mit.
Für die Bundesrepublik Deutschland 
Berlin, den 26. Januar 2010 Thomas de Maizière
Für das Land Baden-Württemberg 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Günther H. Oettinger
Für den Freistaat Bayern 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Horst Seehofer

Für das Land Berlin 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Harald Wolf
Für das Land Brandenburg 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Matthias Platzeck
Für die Freie Hansestadt Bremen 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Jens Böhrnsen
Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Ole von Beust
Für das Land Hessen 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Roland Koch
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Erwin Sellering
Für das Land Niedersachsen 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Christian Wulff
Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Jürgen Rüttgers
Für das Land Rheinland-Pfalz 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Kurt Beck
Für das Saarland 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Peter Müller
Für den Freistaat Sachsen 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Stanislaw Tillich
Für das Land Sachsen-Anhalt 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Wolfgang Böhmer
Für das Land Schleswig-Holstein 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Peter Harry Carstensen
Für den Freistaat Thüringen 
Berlin, den 16. Dezember 2009 Christine Lieberknecht

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
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eingesetzte Personen
§ 13 Anzeigepflicht für stationäre Einrichtungen
§ 14 Meldepflicht bei Wohngemeinschaften für pflegebedürftige 

Menschen
§ 15 Mitteilungen bei Wohngemeinschaften für behinderte Men-

schen
§ 16 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

Abschnitt 4
Aufgaben und ordnungsrechtliche Befugnisse 

der Aufsichtsbehörde 

§ 17 Prüfungen stationärer Einrichtungen
§ 18 Anlassbezogene Prüfungen bei betreuten Wohngemeinschaf-

ten
§ 19 Zuordnungsprüfung bei Wohnformen für pflegebedürftige 

Menschen
§ 20 Maßnahmen
§ 21 Beratung bei Mängeln, Fristsetzung

Gesetz
über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten  

gemeinschaftlichen Wohnformen 
(Wohnteilhabegesetz − WTG)

Vom 3. Juni 2010
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§ 22 Anordnungen zur Mängelbeseitigung
§ 23 Beschäftigungsverbot, kommissarische Leitung
§ 24 Belegungsstopp in stationären Einrichtungen
§ 25 Untersagung
§ 26 Entwicklung und Erprobung neuer betreuter gemeinschaftli-

cher Wohnformen

Abschnitt 5
Zuständigkeiten, Zusammenarbeit, Verordnungsermächtigung,  

bauliche Anlagen, Ordnungswidrigkeiten

§ 27 Aufsichtsbehörde 
§ 28 Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften
§ 29 Rechtsverordnungen
§ 30 Bauliche Anlagen stationärer Einrichtungen
§ 31 Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 6
Aufgaben des Landes Berlin

§ 32 Allgemeine Information und Beratung über Pflege- bezie-
hungsweise Betreuungsangebote sowie Unterstützung bürger-
schaftlich engagierter Menschen

Abschnitt 7
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 33 Übergangsvorschrift
§ 34 Änderung anderer Rechtsvorschriften
§ 35 Inkrafttreten 

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, ältere, pflegebedürftige oder behin-
derte volljährige Menschen in betreuten gemeinschaftlichen Wohn-
formen vor Beeinträchtigungen zu schützen und sie dabei zu unter-
stützen, ihre Interessen und Bedürfnisse durchzusetzen. Dabei gilt 
es insbesondere,
1. die Würde der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Nutze-

rinnen und Nutzer zu achten und zu schützen, 
2. ihnen eine angemessene individuelle Lebensgestaltung, die Teil-

habe am Leben in der Gesellschaft sowie eine angemessene Le-
bensqualität zu ermöglichen und ihre Selbstbestimmung, Selbst-
ständigkeit und Selbstverantwortung zu wahren und zu fördern,

3. ihre kulturelle, religiöse, geschlechtliche und sexuelle Identität 
und Selbstbestimmung zu wahren,

4. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkennt-
nisse entsprechende Qualität des Wohnens, der Pflege und der 
Betreuung, der hauswirtschaftlichen Versorgung und der Ver-
pflegung zu sichern,

5. die Informations-, Beratungs-, Beschwerde- und Mitwirkungs-
rechte der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Nutzerin-
nen und Nutzer zu sichern und auszubauen,

6. ein Sterben in Würde zu ermöglichen und
7. die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Leistungserbrin-

gern, Angehörigen und bürgerschaftlich engagierten Menschen 
und die Öffnung betreuter gemeinschaftlicher Wohnformen in 
das Gemeinwesen zu verbessern.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Betreute gemeinschaftliche Wohnformen im Sinne dieses Ge-
setzes sind stationäre Einrichtungen im Sinne des § 3 und betreute 
Wohngemeinschaften im Sinne des § 4. Keine betreuten gemein-
schaftlichen Wohnformen im Sinne dieses Gesetzes sind Wohnfor-
men, bei denen die dort lebenden Menschen gegenüber der Person, 
die den Raum zum Wohnen oder zum Aufenthalt bereit stellt, ver-
traglich lediglich verpflichtet sind, geringfügige Serviceleistungen 
anzunehmen und das Entgelt hierfür im Verhältnis zum Entgelt für 
Raum zum Wohnen oder zum Aufenthalt von untergeordneter Be-
deutung ist.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner im Sinne dieses Gesetzes sind 
ältere, pflegebedürftige oder behinderte volljährige Menschen, die 
zum Zwecke ihrer Pflege und Betreuung in stationären Einrichtun-
gen im Sinne des § 3 wohnen oder sich dort aufhalten. Nutzerinnen 
und Nutzer im Sinne dieses Gesetzes sind ältere, pflegebedürftige 
oder behinderte volljährige Menschen, die zum Zweck ihrer Pflege 
und Betreuung in Wohngemeinschaften im Sinne des § 4 leben.

(3) Leistungserbringer im Sinne dieses Gesetzes sind die Träger 
stationärer Einrichtungen oder ambulanter Dienste oder Einzelper-
sonen im Sinne des § 77 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die 
Pflege- und Betreuungsleistungen in betreuten gemeinschaftlichen 
Wohnformen im Sinne der §§ 3 und 4 gegen Entgelt vorhalten oder 
erbringen. 

(4) Pflege- und Betreuungsleistungen im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle auf die Pflegebedürftigkeit oder den behinderungsbeding-
ten Hilfebedarf einer Person ausgerichteten Verrichtungen, soweit 
sie nicht ausschließlich dem Bereich der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung oder der Verpflegung zuzuordnen sind.

§ 3
Stationäre Einrichtungen

(1) Stationäre Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind voll- 
und teilstationäre Einrichtungen, bei denen sich ein Leistungserbrin-
ger gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, älteren, pflegebe-
dürftigen oder behinderten volljährigen Menschen Raum zum 
Wohnen oder Aufenthalt zu überlassen und Pflege- und Betreuungs-
leistungen zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten. Das gilt auch 
dann, wenn die geschuldeten Leistungen Gegenstand verschiedener 
Verträge mit demselben Leistungserbringer oder verschiedenen An-
bietern und Leistungserbringern sind und der Vertrag über die Über-
lassung von Raum zum Wohnen oder Aufenthalt und der Vertrag 
über die Erbringung der Pflege- und Betreuungsleistungen rechtlich 
oder tatsächlich in ihrem Bestand voneinander abhängig sind. Eine 
solche Abhängigkeit wird vermutet, wenn der Anbieter des Raums 
zum Wohnen oder Aufenthalt und der Leistungserbringer identisch 
oder rechtlich oder wirtschaftlich miteinander verbunden sind. Die-
se Vermutung kann widerlegt werden, wenn Anbieter und Leis-
tungserbringer nachweisen, dass die freie Wählbarkeit der Pflege- 
und Betreuungsleistungen nicht eingeschränkt ist.

(2) Vollstationäre Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Einrichtungen, in denen Bewohnerinnen und Bewohner ganztägig 
wohnen, gepflegt und betreut werden. Eine Sonderform vollstatio-
närer Einrichtungen sind Einrichtungen der Kurzzeitpflege, in denen 
sich pflegebedürftige Menschen für einen Zeitraum von bis zu drei 
Monaten aufhalten sowie gepflegt und betreut werden. Teilstationä-
re Einrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich die Bewohnerin-
nen und Bewohner nur tagsüber oder nachts aufhalten, gepflegt und 
betreut werden. Stationäre Hospize für schwerstkranke und sterben-
de Menschen gelten als vollstationäre Pflegeeinrichtungen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.

(3) Keine stationären Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind
1. Einrichtungen für behinderte Menschen, in denen Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit dem Sechsten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie zur Gestaltung des 
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Tages nach dem Sechsten Kapitel des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch erbracht werden,

2. zur Durchführung von Maßnahmen nach dem Sechsten Kapitel 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehende Wohnfor-
men für substituiert drogenabhängige Menschen,

3. zur Unterbringung von psychisch Kranken bestimmte Einrich-
tungen nach § 10 des Gesetzes für psychisch Kranke,

4. zur Durchführung von Maßnahmen nach dem Achten Kapitel 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch angebotene Wohnfor-
men für Menschen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten,

5. zur Durchführung von Maßnahmen nach § 17 des Allgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes angebotene Unterkünfte für 
wohnungslose Menschen,

6. Krankenhäuser im Sinne des § 2 Nummer 1 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes,

7. das Krankenhaus des Maßregelvollzuges Berlin nach § 31 Satz 
2 des Landeskrankenhausgesetzes und die diesem angliederten 
Wohngemeinschaften (Wohnbereiche),

8. die Teile von Einrichtungen zur Rehabilitation, die nicht die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, und

9. Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke.

§ 4
Betreute Wohngemeinschaften

(1) Betreute Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Nutzerin-
nen und Nutzer im Sinne dieses Gesetzes sind Wohnformen, bei de-
nen mindestens drei pflegebedürftige Nutzerinnen und Nutzer 
selbstbestimmt in einer Wohnung zusammenleben, gemeinsam die 
Haushaltsführung organisieren und Pflege- und Betreuungsleistun-
gen bei Leistungserbringern ihrer Wahl eigenverantwortlich erwer-
ben. Eine betreute Wohngemeinschaft nach Satz 1 liegt in der Regel 
nicht vor, wenn
1. die Zahl der Mitglieder zwölf übersteigt,
2. der Vertrag über die Wohnraumüberlassung und der Vertrag über 

die Erbringung der Pflege- und Betreuungsleistungen rechtlich 
oder tatsächlich in ihrem Bestand voneinander abhängig sind, 

3. das Zusammenleben und die Alltagsgestaltung von den Leis-
tungserbringern bestimmt werden,

4. die Pflege- und Betreuungsdienste ihre Büro-, Betriebs- oder 
Geschäftsräume in der Wohngemeinschaft haben oder 

5. die Wohngemeinschaft organisatorisch Bestandteil einer statio-
nären Einrichtung ist.

Gemischte Wohngemeinschaften pflegebedürftiger und nicht pflege-
bedürftiger Nutzerinnen und Nutzer sind betreute Wohngemein-
schaften im Sinne des Satzes 1, wenn die Zahl der pflegebedürftigen 
Nutzerinnen und Nutzer die Zahl der nicht pflegebedürftigen Nutze-
rinnen und Nutzer übersteigt und mindestens drei Nutzerinnen und 
Nutzer pflegebedürftig sind. 

(2) Betreute Wohngemeinschaften für Nutzerinnen und Nutzer 
mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung sowie für 
Nutzerinnen und Nutzer mit seelischer Behinderung im Sinne dieses 
Gesetzes sind Wohnformen, bei denen Nutzerinnen und Nutzer 
Leistungen der sozialpädagogischen und therapeutischen Betreuung 
als Hilfen zum selbstständigen Wohnen und zur gleichberechtigten 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gegen Entgelt in Anspruch 
nehmen und ihre Haushaltsführung, gegebenenfalls unter Anleitung, 
organisieren, soweit hierfür leistungsrechtliche Vereinbarungen 
nach dem Rahmenvertrag gemäß § 79 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch bestehen.

Abschnitt 2
Stärkung der Selbstbestimmung, des Verbraucherschutzes und  

der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

§ 5
Information und Beratung durch die Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde informiert und berät Personen, die ein 
berechtigtes Interesse haben, im Einzelfall zu diesem Gesetz und 
den Rechtsverordnungen nach § 29. Sie kann auf geeignete Informa-
tions- und Beratungsangebote Dritter verweisen. 

(2) Die Information und Beratung nach Absatz 1 zu Wohngemein-
schaften im Sinne von § 4 Absatz 1 verfolgt insbesondere das Ziel, 
den Betroffenen die Voraussetzungen für diese Wohngemeinschaf-
ten, die grundsätzlichen Unterschiede zu anderen gemeinschaftlich 
betreuten Wohnformen und die Rechtsfolgen nach diesem Gesetz zu 
verdeutlichen.

§ 6
Transparenz

(1) Jeder Leistungserbringer ist verpflichtet,
1. sein Leistungsangebot aufgeschlüsselt nach Art, Inhalt, Umfang 

und Preis allen Interessentinnen und Interessenten zugänglich zu 
machen, 

2. durch Aushang oder auf andere Weise auf externe Informations- 
und Beratungsstellen sowie externe Beschwerdemöglichkeiten 
hinzuweisen und 

3. den aktuellen Prüfbericht der Aufsichtsbehörde und die etwaige 
Gegendarstellung auszuhängen oder auszulegen sowie künfti-
gen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Nutzerinnen und 
Nutzern vor Abschluss von Verträgen auszuhändigen und

4. auf Verlangen der gegenwärtigen oder künftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie Nutzerinnen und Nutzer die Prüfbe-
richte der Aufsichtsbehörde der letzten drei Jahre vor Abschluss 
von Verträgen zur Einsicht vorzulegen.

(2) Die Aufsichtsbehörde hat die Prüfberichte sowie etwaige Ge-
gendarstellungen
1. den in § 9 zur Mitwirkung vorgesehenen Gremien oder Perso-

nen,
2. den Landesverbänden der Pflegekassen, den Ersatzkassen, dem 

Verband der privaten Krankenversicherung e.V. und dem Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung e.V.,

3. der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung und 
4. bei betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen für seelisch be-

hinderte Menschen der für Gesundheit zuständigen Senatsver-
waltung sowie im Hinblick auf die Aufgaben nach § 13 Absatz 2 
Nummer 7 des Gesundheitsdienst-Gesetzes der für Gesundheit 
zuständigen Behörde des jeweiligen Bezirksamtes

zur Verfügung zu stellen.
(3) Die Aufsichtsbehörde hat die Prüfberichte der letzten drei Jah-

re sowie etwaige Gegendarstellungen im Internet oder in anderer 
geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(4) Prüfberichte sowie etwaige Gegendarstellungen über Auf-
sichtsprüfungen in betreuten Wohngemeinschaften dürfen nur mit 
Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer nach Absatz 1 Nummer 3 
und 4 sowie nach den Absätzen 2 und 3 verwendet werden. Werden 
in Wohngemeinschaften keine oder lediglich geringfügige Mängel 
festgestellt, so kann die Aufsichtsbehörde von einer Verwendung der 
Prüfberichte nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 sowie nach den Absät-
zen 2 und 3 absehen.

(5) Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht jährlich einen allgemei-
nen Tätigkeitsbericht.
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§ 7
Mitsprache- und Einsichtsrechte

(1) Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Nutzerinnen 
und Nutzer haben bei der individuellen Pflege-, Hilfe- und Förder-
planung und deren Durchführung ein Recht auf Mitsprache und Ein-
sichtnahme in die sie betreffenden Dokumentationen und Unterla-
gen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Nutzerinnen und 
Nutzer sind rechtzeitig anzuhören und die geäußerten Wünsche sind 
zu berücksichtigen.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner vollstationärer Einrichtungen 
haben auch bei der Gestaltung und Belegung der Räumlichkeiten, 
die sie als persönlichen Lebensmittelpunkt und zu Schlafzwecken 
nutzen, ein Mitspracherecht. Eine gegen den Willen der betroffenen 
Bewohnerin oder des betroffenen Bewohners getätigte Veränderung 
ist nur zulässig, wenn sie 
1. von einer Mietpartei nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu dul-

den wäre oder
2. auf Grund pflegerischer, betreuungsbedingter oder medizinisch 

indizierter Gründe erforderlich ist.

§ 8
Beschwerdemanagement und Vorschlagswesen

(1) Jeder Leistungserbringer hat ein Beschwerdemanagement und 
Vorschlagswesen einzurichten und im Abstand von bis zu zwei Jah-
ren Befragungen über die Zufriedenheit mit der Leistungserbrin-
gung durchzuführen. Er hat die Bewohnerinnen und Bewohner so-
wie die Nutzerinnen und Nutzer über die Art der Erledigung und die 
Ergebnisse der Befragungen zu informieren. Befragungen nach Satz 
1 können auch durch geeignete und entsprechend geschulte Bewoh-
nerinnen und Bewohner, Nutzerinnen und Nutzer sowie durch älte-
re, pflegebedürftige oder behinderte volljährige Menschen, die in 
anderen betreuten Wohnformen leben, vorgenommen werden; glei-
ches gilt für Menschen, die nicht mehr in einer betreuten Wohnform 
leben.

(2) Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Nutzerinnen 
und Nutzer können sich jederzeit mit Beschwerden an die Aufsichts-
behörde wenden.

§ 9
Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner  

in stationären Einrichtungen

(1) In stationären Einrichtungen können die Bewohnerinnen und 
Bewohner einen Bewohnerbeirat wählen. Der Einrichtungsträger 
hat in geeigneter Weise auf die Bildung eines Bewohnerbeirates hin-
zuwirken; das gilt nicht für Einrichtungen der Kurzzeitpflege und 
stationäre Hospize. Die Mitglieder des Bewohnerbeirates sind eh-
renamtlich und unentgeltlich tätig.

(2) Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern können auch An-
gehörige und sonstige Vertrauenspersonen der Bewohnerinnen und 
Bewohner, Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertretung, Mitglie-
der von bezirklichen Behindertenorganisationen sowie von der Auf-
sichtsbehörde vorgeschlagene Personen in den Bewohnerbeirat ge-
wählt werden.

(3) Durch den Bewohnerbeirat wirken die Bewohnerinnen und 
Bewohner mit in Angelegenheiten 
1. des Wohnens, der Pflege und Betreuung, der hauswirtschaftli-

chen Versorgung, der Verpflegungsplanung, der Hausordnung 
sowie der Gestaltung der Aufenthaltsbedingungen, des Alltags 
und der Freizeit,

2. der Durchsetzung der Ziele nach § 1, insbesondere von Selbst-
bestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, 

3. der Änderungen der Entgelte, soweit diese nicht ausschließlich 
durch leistungsrechtliche Vereinbarungen nach dem Elften oder 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder durch Zustimmungen zur 

gesonderten Berechnung von Investitionsaufwendungen nach 
§ 82 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bedingt sind,

4. der Aufstellung oder Änderung der Musterverträge der Bewoh-
nerinnen und Bewohner,

5. umfassender baulicher Maßnahmen,
6. der Erweiterung, Einschränkung oder Einstellung des Einrich-

tungsbetriebs,
7. der Verhütung von Unfällen und
8. des Beschwerdemanagements und Vorschlagswesens.

(4) Der Bewohnerbeirat soll die Bewohnerinnen und Bewohner 
mindestens einmal im Jahr zu einer Versammlung einladen, zu der 
jede Bewohnerin und jeder Bewohner eine Vertrauensperson hinzu-
ziehen kann.

(5) Der Bewohnerbeirat darf personenbezogene Daten der Be-
wohnerinnen und Bewohner im Sinne von § 16 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5, 9 und 10 nur verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen 
Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Der Ein-
richtungsträger hat auf Verlangen dem Bewohnerbeirat die perso-
nenbezogenen Daten nach Satz 1 zur Verfügung zu stellen. Andere 
personenbezogene Daten dürfen nur mit Zustimmung der betroffe-
nen Bewohnerinnen und Bewohner vom Einrichtungsträger an den 
Bewohnerbeirat weitergegeben und von diesem verarbeitet werden.

(6) Der Bewohnerbeirat kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
fach- und sachkundige Personen seines Vertrauens hinzuziehen. 
Diese sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(7) Der Einrichtungsträger hat die Tätigkeit des Bewohnerbeirates 
zu unterstützen. Er trägt die für die Tätigkeit des Bewohnerbeirates 
entstehenden angemessenen Kosten.

(8) Kommt die Wahl eines Bewohnerbeirates nicht zustande, so 
hat die Aufsichtsbehörde zum Zwecke der Mitwirkung Fürspreche-
rinnen und Fürsprecher zu bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann von 
einer Bestellung absehen, wenn die Mitwirkung auf andere Weise 
sichergestellt ist. Für die Gremien oder Personen nach den Sätzen 1 
und 2 gelten die Absätze 3 bis 7 entsprechend.

§ 10
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

(1) Die Träger stationärer Einrichtungen haben die Teilhabe der 
Bewohnerinnen und Bewohner am Leben in der Gesellschaft und 
die Öffnung der stationären Einrichtungen in das Gemeinwesen un-
ter Einbeziehung der lokal bestehenden Angebote und Netzwerke zu 
fördern; dabei sind die kulturellen und religiösen Belange der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen. Die Konzeption 
der Leistungserbringung ist daran auszurichten. Die Einrichtungs-
träger haben insbesondere
1. täglich Betätigungen zu ermöglichen, die die Fertigkeiten der 

Bewohnerinnen und Bewohner in alltagsnahen Handlungen zur 
Geltung bringen, 

2. Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer, bürgerschaftlich enga-
gierte Menschen und Vertrauenspersonen der Bewohnerinnen 
und Bewohner in das Alltagsleben in der Wohnform einzubezie-
hen,

3. die Wahrnehmung wichtiger auswärtiger Termine zu ermögli-
chen, erforderlichenfalls durch Bereitstellung einer Begleitper-
son,

4. regelmäßig über Veranstaltungen und Aktivitäten in der näheren 
Umgebung zu informieren und die Teilnahme daran zu ermögli-
chen, erforderlichenfalls durch Bereitstellung einer Begleitper-
son, 

5. Kontakte zu Menschen außerhalb der Wohnform zu ermögli-
chen und hierfür mit geeigneten Institutionen und Organisatio-
nen zusammenzuarbeiten und

6. Besuche zu ermöglichen.
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Leistungserbringer, die in be-
treuten Wohngemeinschaften eine durchgehende Pflege und Betreu-
ung sicherstellen

Abschnitt 3
Besondere Pflichten des Leistungserbringers und 

der von ihm eingesetzten Personen

§ 11
Voraussetzungen der Leistungserbringung

(1) Der Leistungserbringer muss die zum Betrieb der stationären 
Einrichtung oder des Pflege- und Betreuungsdienstes erforderliche 
Zuverlässigkeit, insbesondere auch die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit, besitzen. Von der erforderlichen wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit ist in der Regel auszugehen, wenn ein Versorgungsvertrag 
nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 39a Ab-
satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder eine Vereinbarung 
nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vorliegt. 

(2) Der Leistungserbringer und die für die Leistungserbringung in 
der betreuten gemeinschaftlichen Wohnform verantwortlichen Lei-
tungskräfte (Leitung) sind verpflichtet, die Leistungen an den Inter-
essen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
der Nutzerinnen und Nutzer und ihrem Pflege- und Betreuungsbe-
darf auszurichten und eine dem allgemein anerkannten Stand fachli-
cher Erkenntnisse entsprechende angemessene Qualität der Pflege 
und Betreuung zu erbringen. Sicherzustellen ist insbesondere, dass
1. die in § 1 Satz 2 genannten Ziele in die Konzeption der Leis-

tungserbringung eingehen und sich die Umsetzung an diesen 
Zielen ausrichtet,

2. nach dem Elften oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch verein-
barte Qualitätsmaßstäbe und Expertenstandards eingehalten 
werden,

3. für pflegebedürftige Menschen eine humane und aktivierende 
Pflege gewährleistet ist sowie eine individuelle Pflegedokumen-
tation erfolgt,

4. für Menschen mit Behinderung die erforderliche sozialpädago-
gische, therapeutische und heilpädagogische Förderung gewähr-
leistet ist sowie Förder- und Hilfepläne erstellt und deren Um-
setzung aufgezeichnet werden,

5. die Pflege und Betreuung personenzentriert und mit festen Be-
zugspersonen erfolgt sowie dem Wunsch nach gleichgeschlecht-
licher Pflege und Betreuung nach Möglichkeit entsprochen 
wird, 

6. die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Nutzerinnen und 
Nutzer ärztlich und gesundheitlich versorgt werden,

7. die hauswirtschaftliche Versorgung in angemessener Qualität 
zur Verfügung gestellt oder vorgehalten wird, soweit dies ver-
traglich vereinbart ist,

8. bei der Leistungserbringung ein ausreichender Schutz vor Infek-
tionen gewährleistet ist und die zur Leistungserbringung einge-
setzten Personen die Hygieneanforderungen einhalten, 

9. Arzneimittel bewohnerbezogen und ordnungsgemäß aufbewahrt 
werden und die zur Pflege und Betreuung eingesetzten Personen 
mindestens einmal im Jahr über den sachgerechten Umgang mit 
Arzneimitteln beraten werden, soweit Leistungserbringer diese 
verabreichen,

10. die vom Leistungserbringer eingesetzten Personen, insbesonde-
re die Pflege- und Betreuungskräfte, für die von ihnen zu leisten-
de Tätigkeit in ausreichender Zahl sowie mit der erforderlichen 
persönlichen und fachlichen Eignung vorhanden sind,

11. die Leitung und sonstige vom Leistungserbringer eingesetzte 
Personen in angemessenem Umfang an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilnehmen und

12. mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Nutzerinnen 
und Nutzern Verträge abgeschlossen werden, die den bürgerlich-

rechtlichen Vorschriften entsprechen, die vertraglichen Leistun-
gen unter Einhaltung der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften 
erbracht und angemessene Entgelte verlangt werden.

(3) In stationären Einrichtungen haben der Leistungserbringer 
und die Leitung darüber hinaus sicherzustellen, dass 
1. eine angemessene Qualität des Wohnens oder des Aufenthalts 

unter weitestgehender Wahrung der Privatsphäre gewährleistet 
ist,

2. eine angemessene Qualität der Verpflegung gewährleistet ist, so-
weit die Verpflegung Bestandteil der vertraglich vereinbarten 
Leistungen ist, und

3. mit Inhaberinnen und Inhabern einer Erlaubnis zum Betrieb ei-
ner öffentlichen Apotheke vor Aufnahme der Versorgung mit 
Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten ein 
Versorgungsvertrag nach § 12a des Apothekengesetzes ge-
schlossen wird, sofern die Versorgung der Bewohnerinnen und 
Bewohner durch eine oder mehrere öffentliche Apotheken orga-
nisiert wird.

§ 12
Geld- oder geldwerte Leistungen an Leistungserbringer und 

eingesetzte Personen

(1) Dem Leistungserbringer ist es untersagt, sich von oder zu-
gunsten von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Nutzerinnen 
und Nutzern oder von Bewerberinnen und Bewerbern um den Ab-
schluss eines Pflege- und Betreuungsvertrages Geld- oder geldwerte 
Leistungen versprechen oder gewähren zu lassen, die über das ver-
traglich vereinbarte Entgelt hinausgehen. Dies gilt nicht, wenn
1. andere als die vertraglich vereinbarten Leistungen des Leis-

tungserbringers entgolten werden,
2. geringwertige Aufmerksamkeiten versprochen oder gewährt 

werden 
3. oder es sich bei der Geld- oder geldwerten Leistung um eine 

nach bürgerlich-rechtlichen Vorschriften wirksam vereinbarte 
Sicherheitsleistung zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
zwischen der Bewohnerin oder dem Bewohner oder zwischen 
der Nutzerin oder dem Nutzer und dem Leistungserbringer ge-
schlossenen Vertrag handelt.

(2) Die Leitung und die zur Leistungserbringung eingesetzten 
sonstigen Personen dürfen sich nicht von oder zugunsten von Be-
wohnerinnen und Bewohnern sowie Nutzerinnen und Nutzern oder 
Interessenten Geld- oder geldwerte Leistungen für die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten versprechen oder gewähren lassen. Dies gilt 
nicht, soweit es sich um geringwertige Aufmerksamkeiten handelt. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag eines Leistungserbrin-
gers in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Verboten des 
Absatzes 1 Satz 1 und des Absatzes 2 Satz 1 zulassen, soweit der 
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Nutzerinnen 
und Nutzer die Aufrechterhaltung der Verbote nicht erfordert und 
die Geld- oder geldwerten Leistungen noch nicht versprochen oder 
gewährt worden sind.

§ 13
Anzeigepflicht für stationäre Einrichtungen

(1) Der Einrichtungsträger hat der Aufsichtsbehörde den Betrieb 
einer stationären Einrichtung spätestens drei Monate vor der vorge-
sehenen Inbetriebnahme anzuzeigen. Die Anzeige muss folgende 
Angaben enthalten:
1. den Zeitpunkt der Inbetriebnahme,
2. die Namen und die Anschriften des Trägers und der Einrichtung,
3. die Nutzungsart der Einrichtung und der Räume sowie deren 

Zahl und Größe und die vorgesehene Belegung der Wohnräume,
4. die Konzeption der Leistungserbringung,
5. die vorgesehene Zahl der einzusetzenden Personen, insbesonde-

re die der Pflege- und Betreuungskräfte,
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6. Namen, berufliche Ausbildung und Werdegang der Leitung der 
Einrichtung, bei Pflegeeinrichtungen auch der verantwortlichen, 
ausgebildeten Pflegefachkraft,

7. Versorgungs- und Vergütungsvereinbarungen nach den §§ 72, 
85, 92b des Elften Buches Sozialgesetzbuch, nach § 39a Absatz 
1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 75 Absatz 3 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder die Erklärung, ob 
solche Vereinbarungen angestrebt werden,

8. Unterlagen zu den rechtlichen Verhältnissen der Einrichtung 
und des Trägers, insbesondere Satzung, Gesellschaftsvertrag so-
wie Handels- oder Vereinsregisterauszug und

9. ein Muster der mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu 
schließen beabsichtigten oder abgeschlossenen Verträge. 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind unverzüglich anzuzeigen:
1. Änderungen, die die Angaben nach Absatz 1 betreffen,
2. eine drohende oder bereits eingetretene Überschuldung oder 

Zahlungsunfähigkeit, insbesondere ein drohendes oder eingelei-
tetes Insolvenzverfahren,

3. eine beabsichtigte vollständige oder teilweise Einstellung des 
Betriebs und

4. besondere Vorkommnisse, die weitreichende Folgen für die Be-
wohnerinnen und Bewohner oder für die stationäre Einrichtung 
haben können. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann weitere Angaben verlangen, so-
weit diese zur zweckgerichteten Aufgabenerfüllung erforderlich 
sind.

§ 14
Meldepflicht bei Wohngemeinschaften  

für pflegebedürftige Menschen

(1) Wohngemeinschaften im Sinne des § 4 Absatz 1 sind der Auf-
sichtsbehörde zu melden. Zur Meldung ist jeder Leistungserbringer, 
der die Nutzerinnen und Nutzer pflegt und betreut, innerhalb eines 
Monats nach Aufnahme der Pflege- und Betreuungsleistungen ver-
pflichtet.

(2) Die Meldung muss folgende Angaben enthalten:
1. die Anschrift der Wohngemeinschaft,
2. die Zahl der vom jeweiligen Leistungserbringer gepflegten und 

betreuten Nutzerinnen und Nutzer, untergliedert nach pflegebe-
dürftigen und nicht pflegebedürftigen Nutzerinnen und Nutzern,

3. die Art der Wohngemeinschaft, insbesondere ihre Zielgruppen,
4. den Namen und die Anschrift des meldenden Leistungserbrin-

gers und
5. den Zeitpunkt des Beginns der Erbringung von Pflege- und Be-

treuungsleistungen.
(3) Die Leistungserbringer haben der Aufsichtsbehörde die Ein-

stellung der Pflege- und Betreuungsleistungen oder die Auflösung 
der Wohngemeinschaft unverzüglich zu melden. Leistungserbringer, 
die in einer fortbestehenden Wohngemeinschaft Pflege- und Betreu-
ungsleistungen übernehmen, sind spätestens einen Monat nach Auf-
nahme der Pflege- und Betreuungsleistungen zur Meldung nach Ab-
satz 2 verpflichtet.

§ 15
Mitteilungen bei Wohngemeinschaften 

für behinderte Menschen

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe teilt der Aufsichtsbehörde 
die ihm bekannten Wohngemeinschaften für Menschen mit Behin-
derung mit. § 14 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass der überörtliche Träger der Sozialhilfe zur Mitteilung verpflich-
tet ist und die vorgehaltene Platzzahl mitteilt.

§ 16
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Leistungserbringer hat nach den Grundsätzen einer ord-
nungsgemäßen Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über die 
Leistungserbringung oder den Betrieb zu machen und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen und deren Ergebnisse so zu dokumentieren, dass 
sich aus ihnen die Erfüllung der Anforderungen nach diesem Gesetz 
ergibt. Insbesondere müssen ersichtlich sein
1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Leistungserbringers, 
2. die an den Zielen nach § 1 ausgerichtete Konzeption der Leis-

tungserbringung,
3. bei stationären Einrichtungen die Nutzungsart, die Lage, die Zahl 

und die Größe der Räume sowie die Belegung der Wohnräume,
4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, die Ausbildung und 

die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der vom Leistungser-
bringer in der betreuten gemeinschaftlichen Wohnform einge-
setzten Personen, deren regelmäßige Arbeitszeit, die von ihnen in 
der Einrichtung oder dem Dienst ausgeübte Tätigkeit, die Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses sowie die Dienstpläne,

5. der Name, der Vorname und das Geburtsdatum der vom jeweili-
gen Leistungserbringer gepflegten und betreuten Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Nutzerinnen und Nutzer, aufgegliedert 
nach Alter, Geschlecht und Pflege- und Betreuungsbedarf sowie 
bei pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
Nutzerinnen und Nutzern deren Pflegestufe,

6. der Bezug sowie die ordnungsgemäße und bewohner- sowie nut-
zerbezogene Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimit-
teln einschließlich der pharmazeutischen Überprüfung der Arz-
neimittelvorräte sowie der Beratung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln, 
soweit Leistungserbringer Arzneimittel verabreichen,

7. die Planung, der Verlauf und die Auswertung individueller Pfle-
ge- und Betreuungsprozesse,

8. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung,
9. Besuchsuntersagungen oder -einschränkungen in stationären 

Einrichtungen unter Angabe der Gründe,
10. im Falle freiheitsbeschränkender und freiheitsentziehender Maß-

nahmen gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
den Nutzerinnen und Nutzern die rechtlichen Grundlagen, Art, 
Zeitpunkt und Dauer der durchgeführten Maßnahmen sowie die 
beim Leistungserbringer für die Veranlassung und Durchführung 
der Maßnahme verantwortlichen Personen und

11. die für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Nutzerinnen 
und Nutzer verwalteten Gelder oder Wertsachen. 

Erbringt der Leistungserbringer an mehreren Orten Leistungen oder 
betreibt er mehr als eine Einrichtung, so sind für jeden Standort ge-
sonderte Aufzeichnungen zu machen.

(2) In stationären Einrichtungen hat der Leistungserbringer die 
Aufzeichnungen nach Absatz 1 und sonstige Unterlagen über die 
Leistungserbringung in der stationären Einrichtung zur Prüfung vor-
zuhalten und auf Verlangen den von der Aufsichtsbehörde mit der 
Prüfung beauftragten Personen vorzulegen. Für Aufzeichnungen 
über die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Leistungserbringers 
gilt dies nur für angemeldete Prüfungen.

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 und die sonstigen Unterla-
gen sind, soweit sie personenbezogene Daten enthalten, so aufzube-
wahren, dass nur Berechtigte Zugang haben. Die Aufbewahrungsfrist 
beträgt mindestens fünf Jahre. Danach sind personenbezogene Daten 
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Nutzerinnen und Nut-
zer zu löschen, soweit sie nicht zur Geltendmachung oder Verteidi-
gung rechtlicher Interessen des Leistungserbringers oder der Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie der Nutzerinnen und Nutzer 
erforderlich sind.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      66. Jahrgang      Nr. 14         12. Juni 2010 291

Abschnitt 4
Aufgaben und ordnungsrechtliche Befugnisse 

der Aufsichtsbehörde

§ 17
Prüfungen stationärer Einrichtungen

(1) Die Aufsichtsbehörde führt in stationären Einrichtungen Regel-
prüfungen oder anlassbezogene Prüfungen durch. Geprüft wird, ob die 
Anforderungen nach diesem Gesetz und den Rechtsverordnungen 
nach § 29 eingehalten werden. Der Prüfumfang kann auf bestimmte 
Prüfschwerpunkte und Prüfinhalte begrenzt werden.

(2) Die Aufsicht beginnt mit der Anzeige nach § 13 Absatz 1, spätes-
tens jedoch drei Monate vor der vorgesehenen Inbetriebnahme der sta-
tionären Einrichtung. Stellt die Aufsichtsbehörde vor Inbetriebnahme 
Abweichungen von den Anforderungen nach diesem Gesetz und den 
Rechtsverordnungen nach § 29 (Mängel) fest, die einer Inbetriebnah-
me entgegenstehen, so hat sie diese dem Leistungserbringer unverzüg-
lich mitzuteilen.

(3) Die Aufsichtsbehörde prüft jede vollstationäre Einrichtung re-
gelmäßig im Abstand von höchstens einem Jahr, Einrichtungen der 
Kurzzeitpflege, teilstationäre Einrichtungen, stationäre Hospize und 
vollstationäre Einrichtungen für ältere Menschen regelmäßig im Ab-
stand von höchstens drei Jahren (Regelprüfung). Ist innerhalb des letz-
ten Jahres eine stationäre Einrichtung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung e. V. oder einen von den Landesverbänden 
der Pflegekassen bestellten Sachverständigen oder den Träger der So-
zialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch geprüft worden, 
so kann der Zeitpunkt der Regelprüfung um höchstens ein Jahr ver-
schoben werden.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann stationäre Einrichtungen prüfen, 
wenn Hinweise auf Mängel vorliegen, oder wenn festgestellt werden 
soll, ob Maßnahmen nach den §§ 22 bis 25 beachtet werden (anlassbe-
zogene Prüfung).

(5) Prüfungen können jederzeit angemeldet oder unangemeldet 
durchgeführt werden. Prüfungen zur Nachtzeit sind zulässig, wenn 
und soweit das Überprüfungsziel zu anderen Zeiten mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden kann.

(6) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Prüfung beauftragten Per-
sonen sind berechtigt,
1. die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Einrichtung nutzbaren 

Grundstücke und Räume zu betreten; soweit diese einem Haus-
recht der Bewohnerinnen und Bewohner unterliegen, nur mit de-
ren Zustimmung, 

2. die von den Leistungserbringern nutzbaren Büro-, Betriebs- oder 
Geschäftsräume zu betreten unabhängig davon, ob sich diese am 
Ort der Leistungserbringung oder an einem anderen Ort befinden, 

3. in die Aufzeichnungen und sonstigen Unterlagen nach § 16 einzu-
sehen und auf Kosten der Leistungserbringer Kopien der Auf-
zeichnungen anfertigen zu lassen sowie Originale der Aufzeich-
nungen zu Prüfzwecken mitzunehmen,

4. die zur Leistungserbringung eingesetzten Personen und die Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie deren Vertrauenspersonen zu 
befragen,

5. den Pflege- und Betreuungszustand der Bewohnerinnen und Be-
wohner mit deren Zustimmung in Augenschein zu nehmen sowie

6. Auskünfte bei den nach § 9 zur Mitwirkung vorgesehenen Gremi-
en oder Personen einzuholen.

Der Leistungserbringer und die zur Leistungserbringung eingesetzten 
Personen haben die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) wird durch die Betretungsrechte des Satzes 1 Nummer 
1 erster Halbsatz und Nummer 2 insoweit eingeschränkt.

(7) Die Aufsichtsbehörde soll den Bewohnerinnen und Bewohnern 
oder deren Vertrauenspersonen Gelegenheit geben, sich zu den sie 
selbst betreffenden Prüfinhalten zu äußern.

(8) Zur Abwendung einer dringenden Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung können die von der Aufsichtsbehörde mit der 
Prüfung beauftragten Personen Grundstücke und Räume, die einem 
Hausrecht der Bewohnerinnen und Bewohner unterliegen oder Wohn-
zwecken der nach Absatz 10 Mitwirkungspflichtigen dienen, jederzeit 
betreten. Die Bewohnerinnen und Bewohner und die nach Absatz 10 
Mitwirkungspflichtigen haben die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung wird insoweit ein-
geschränkt.

(9) Bei stationären Einrichtungen für
1. pflegebedürftige Menschen stimmt die Aufsichtsbehörde mit dem 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung e. V. rechtzeitig 
ab, ob und inwieweit gemeinsame oder getrennte Prüfungen, ggf. 
arbeitsteilig, durchgeführt werden;

2. seelisch behinderte Menschen beteiligt die Aufsichtsbehörde im 
Hinblick auf die Aufgaben nach § 13 Absatz 2 Nummer 7 des 
Gesundheitsdienst-Gesetzes die für Gesundheit zuständige Orga-
nisationseinheit des jeweiligen Bezirksamtes.

Die Aufsichtsbehörde kann zu ihren Prüfungen weitere fach- und sach-
kundige Personen hinzuziehen. Diese sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Sie dürfen personenbezogene Daten über Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht speichern und an Dritte übermitteln.

(10) Der Leistungserbringer, die Leitung und die von ihnen zur 
Leistungserbringung eingesetzten sonstigen Personen haben an den 
Prüfungen mitzuwirken und dabei die Aufsichtsbehörde zu unterstüt-
zen. Sie haben dieser die für die Durchführung der Prüfung erforderli-
chen mündlichen und schriftlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen 
und die zu Prüfzwecken erforderlichen Aufzeichnungen nach § 16 und 
sonstigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Leistungserbringer 
können Verbände und Vereinigungen, denen sie angehören, zu Prüfun-
gen hinzuziehen. Dieses Recht steht der Durchführung unangemelde-
ter Prüfungen nicht entgegen.

(11) Widerspruch und Klage gegen Prüfmaßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 bis 10 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(12) Auskunftspflichtige können die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung sie oder einen der in § 383 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(13) Die Aufsichtsbehörde erstellt über die Ergebnisse einer von ihr 
durchgeführten Prüfung einen Prüfbericht. Nach vom Leistungserbrin-
ger nachgewiesener Beseitigung von Mängeln erstellt die zuständige 
Aufsichtsbehörde einen ergänzenden Prüfbericht. Die Prüfberichte 
sind in einer für Verbraucherinnen und Verbraucher verständlichen, 
übersichtlichen und anonymisierten Form zu erstellen und ihnen in 
geeigneter Form zugänglich zu machen. Die Aufsichtsbehörde stellt 
den Leistungserbringern die Prüfberichte zur Verfügung und gibt den 
Leistungserbringern Gelegenheit, dazu innerhalb einer angemessenen 
Frist eine Gegendarstellung abzugeben.

(14) Die Aufsichtsbehörde legt im Einvernehmen mit der für Sozial-
es zuständigen Senatsverwaltung in Prüfrichtlinien Kriterien für die 
Prüfungen, für das Verfahren zur Durchführung der Prüfungen sowie 
für die Prüfberichte fest. Soweit die Prüfrichtlinien betreute gemein-
schaftliche Wohnformen für seelisch behinderte Menschen betreffen, 
bedarf es des Benehmens mit der für Gesundheit zuständigen Senats-
verwaltung.

§ 18
Anlassbezogene Prüfungen bei 
betreuten Wohngemeinschaften

Die Aufsichtsbehörde kann die Leistungserbringung in betreuten 
Wohngemeinschaften prüfen, wenn Hinweise auf Mängel vorliegen 
oder wenn festgestellt werden soll, ob Maßnahmen nach den §§ 22 
bis 25 beachtet werden. Die von der Aufsichtsbehörde mit der Prü-
fung beauftragten Personen dürfen die von der Wohngemeinschaft 
nutzbaren Grundstücke und Räume nur in dem Umfang betreten, in 
dem die Hausrechtsinhaber dem Zutritt zugestimmt haben. Soweit 
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nach den §§ 22 bis 25 auch ohne vorangegangene Beratung und 
Fristsetzung erlassen.

§ 22
Anordnungen zur Mängelbeseitigung

Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber dem Leistungserbringer 
Anordnungen zur Beseitigung von Mängeln oder zur Verhinderung 
drohender Mängel erlassen.

§ 23
Beschäftigungsverbot, kommissarische Leitung

(1) Die Aufsichtsbehörde kann dem Leistungserbringer untersa-
gen, eine Person zur Leistungserbringung in einer betreuten gemein-
schaftlichen Wohnform einzusetzen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass diese Person die für ihre Tätigkeit erforderliche 
Eignung nicht besitzt. Die Untersagung kann auf bestimmte Funkti-
onen oder Tätigkeiten beschränkt werden.

(2) Betrifft eine Untersagung die Leitung, so kann dem Leistungs-
erbringer aufgegeben werden, eine neue Leitung einzusetzen. Hat 
der Leistungserbringer keine neue geeignete Leitung innerhalb einer 
von der Aufsichtsbehörde bestimmten Frist eingesetzt, so kann die 
Aufsichtsbehörde eine kommissarische Leitung für eine begrenzte 
Zeit einsetzen. Die kommissarische Leitung übernimmt die Rechte 
und Pflichten der bisherigen Leitung. Bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben hat sich die kommissarische Leitung sowohl mit dem 
Leistungserbringer als auch mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen. 
Die Kosten für die kommissarische Leitung trägt der Leistungser-
bringer. Die Tätigkeit der kommissarischen Leitung endet, wenn der 
Träger mit Zustimmung der zuständigen Behörde eine geeignete 
Leitung bestimmt, spätestens jedoch nach einem Jahr.

§ 24
Belegungsstopp in stationären Einrichtungen

Kann wegen erheblicher Mängel in einer stationären Einrichtung 
eine den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechende Pflege und 
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht sichergestellt 
werden, so kann die Aufsichtsbehörde bis zur Mängelbeseitigung 
die Aufnahme weiterer Bewohnerinnen und Bewohner ganz oder 
teilweise untersagen. Die Untersagung nach Satz 1 ist aufzuheben, 
wenn die Mängel beseitigt sind.

§ 25
Untersagung

(1) Der Betrieb einer stationären Einrichtung oder die Leistungs-
erbringung in einer betreuten Wohngemeinschaft ist zu untersagen, 
wenn die Anforderungen des § 11 nicht erfüllt sind und infolgedes-
sen Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder erhebliche Vermögens-
werte der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Nutzerinnen 
und Nutzer dringend gefährdet sind und Anordnungen nach den 
§§ 22 bis 24 nicht ausreichen, um die Gefahr abzuwenden.

(2) Der Betrieb einer stationären Einrichtung oder die Leistungs-
erbringung in einer Wohngemeinschaft kann untersagt werden, 
wenn der Leistungserbringer
1. die Anzeige nach § 13 oder die Meldung nach § 14 unterlassen 

oder unvollständige Angaben gemacht hat,
2. Anordnungen nach den §§ 22, 23 und 24 nicht befolgt oder
3. gegen § 12 verstößt. 

(3) Vor der Aufnahme des Betriebes einer stationären Einrichtung 
ist eine Untersagung nur zulässig, wenn neben einem Untersagungs-
grund nach Absatz 1 oder 2 die Anzeigepflicht nach § 13 Absatz 1 
besteht. Ist zu erwarten, dass der Untersagungsgrund beseitigt wird, 
so kann die Betriebsaufnahme nur vorläufig untersagt werden.

(4) Nach einer Untersagung nach den Absätzen 1 bis 3 Satz 1 hat 
die Aufsichtsbehörde die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 
Nutzerinnen und Nutzer dabei zu unterstützen, einen anderen Leis-

zur Durchführung der Prüfung erforderlich, kann die Aufsichtsbe-
hörde von den Leistungserbringern die Nennung der Namen der 
Nutzerinnen und Nutzer verlangen. Im Übrigen gilt § 17 Absatz 1 
Satz 2 und 3, Absatz 5, Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 bis 5 sowie Ab-
satz 7 bis 14 entsprechend.

§ 19
Zuordnungsprüfung bei Wohnformen  

für pflegebedürftige Menschen

Ergeben sich bei Wohnformen für pflegebedürftige Menschen be-
gründete Zweifel an der Art der Wohnform, so hat die Aufsichtsbe-
hörde zu prüfen, ob eine stationäre Einrichtung oder eine betreute 
Wohngemeinschaft vorliegt (Zuordnungsprüfung). § 17 Absatz 5 
und Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6, Satz 2 und 3, Absatz 7, 
9 Satz 2 bis 4, Absatz 10 bis 12 und 14 sowie § 18 Satz 3 gelten 
entsprechend. Über das Ergebnis der Zuordnungsprüfung ergeht ein 
Feststellungsbescheid. Widerspruch und Klage gegen einen Fest-
stellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 20
Maßnahmen

(1) Hat die Prüfung Mängel ergeben, so kann die Aufsichtsbehör-
de Maßnahmen nach den §§ 21 bis 25 ergreifen. Bei einer dringen-
den Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung kann die Auf-
sichtsbehörde Anordnungen nach den §§ 22 bis 25 auch dann 
ergreifen, wenn eine erforderliche Feststellung der Art der Wohn-
form nach § 19 noch nicht vorliegt.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann Maßnahmen nach den §§ 21 bis 25 
auf der Grundlage von Tatsachenfeststellungen aus Prüfungen des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung e. V., eines von 
den Landesverbänden der Pflegekassen bestellten Sachverständigen, 
des Trägers der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch oder anderer Überwachungsbehörden durchführen, soweit sich 
aus den Tatsachenfeststellungen ergibt, dass Mängel bestehen.

(3) Maßnahmen nach den §§ 21 bis 25, die sich auf Vergütungen und 
Entgelte nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
und gesondert berechenbare Investitionskosten nach § 75 Absatz 5 Satz 
3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch auswirken können, werden 
im Benehmen mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe ergriffen. 
Davon kann bei einer dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung abgesehen werden. In diesem Fall hat die Aufsichtsbe-
hörde den überörtlichen Träger der Sozialhilfe unverzüglich über die 
durchgeführten Maßnahmen zu informieren. Bestehen mit Pflegekas-
sen oder sonstigen Sozialversicherungsträgern oder ihren Landesver-
bänden Vereinbarungen nach den §§ 72, 75, 85, 89 oder 92b des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 39a Absatz 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch, so gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(4) Widerspruch und Klage gegen Maßnahmen nach den §§ 22, 
23, 24 und 25 Absatz 1 und 3 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Ist den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Nutzerinnen 
und Nutzern auf Grund der festgestellten Mängel die Fortsetzung des 
Vertrages mit einem Leistungserbringer oder der Verbleib in der be-
treuten gemeinschaftlichen Wohnform nicht zuzumuten, so soll die 
Aufsichtsbehörde ihnen helfen, einen anderen Leistungserbringer 
oder eine andere betreute gemeinschaftliche Wohnform zu finden.

§ 21
Beratung bei Mängeln, Fristsetzung

Bestehen in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform Män-
gel oder drohen Mängel, so soll die Aufsichtsbehörde vor der Anord-
nung von Maßnahmen nach den §§ 22 bis 25 den Leistungserbringer 
zunächst beraten, wie die Mängel abgestellt oder abgewendet wer-
den können, und ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung oder 
Verhinderung der Mängel setzen. Gehen von den Mängeln erhebli-
che Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder erhebliche 
Vermögenswerte aus, so kann die Aufsichtsbehörde Anordnungen 
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(2) Soweit die in Absatz 1 genannten Stellen dem Land Berlin 
angehören, haben sie die für ihre Zusammenarbeit erforderlichen 
Daten einschließlich der aus Prüfungen nach den §§ 17, 18 und 19 
sowie aus Anzeigen und Meldungen nach den §§ 13 und 14 gewon-
nenen Erkenntnisse untereinander auszutauschen. Die Aufsichtsbe-
hörde ist berechtigt und auf Anforderung verpflichtet, die aus der 
Aufgabenwahrnehmung nach diesem Gesetz gewonnenen Erkennt-
nisse an die Pflegekassen, den Verband der privaten Krankenversi-
cherung e. V. und den Medizinischen Dienst der Krankenversiche-
rung e. V. weiterzugeben. Vor der Übermittlung nach den Sätzen 1 
und 2 sind personenbezogene Daten der Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie der Nutzerinnen und Nutzer betreuter gemeinschaftli-
cher Wohnformen zu anonymisieren.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 darf die Aufsichtsbehörde 
personenbezogene Daten der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
der Nutzerinnen und Nutzer in nicht anonymisierter Form übermit-
teln, soweit dies für die Erledigung der jeweiligen Aufgaben nach 
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch und § 13 Absatz 2 Nummer 7 des Gesundheitsdienst-Ge-
setzes erforderlich ist. Die übermittelten personenbezogenen Daten 
dürfen von den empfangenden Stellen nur zum Zwecke ihrer Aufga-
benwahrnehmung verarbeitet oder genutzt werden. Sie sind spätes-
tens nach Ablauf von zwei Jahren zu löschen. Die Frist beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten gespeichert worden 
sind. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner sowie jede Nutzerin und 
jeder Nutzer kann verlangen, dass sie oder er über ihre oder seine 
nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten unterrichtet wird.

(4) Zur Durchführung der Absätze 1 bis 3 bildet die Aufsichtsbe-
hörde mit den in Absatz 1 genannten Beteiligten Arbeitsgemein-
schaften. Die in Absatz 1 genannten Beteiligten sind zur Teilnahme 
verpflichtet, soweit sie dem Land Berlin angehören. Den Vorsitz und 
die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaften führt die Aufsichtsbehör-
de. Die in Absatz 1 genannten Beteiligten tragen die ihnen durch die 
Zusammenarbeit entstehenden Kosten selbst. Die Arbeitsgemein-
schaften können sich eine Geschäftsordnung geben.

(5) Die Arbeitsgemeinschaften können Interessenvertretungen, 
Verbände oder Institutionen hinzuziehen. Die Hinzugezogenen sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Aufsichtsbehörde darf den 
Hinzugezogenen personenbezogene Daten nur in anonymisierter 
Form übermitteln. 

§ 29
Rechtsverordnungen

Zur Durchführung dieses Gesetzes erlässt die für Soziales zustän-
dige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnungen
1. bis 31. Dezember 2010 Regelungen über die Gebäude, Außen-

anlagen und Ausstattungsgegenstände betreuter gemeinschaftli-
cher Wohnformen, insbesondere die Wohn- und Aufenthaltsräu-
me, technischen und sanitären Anlagen, sowie über das 
Verfahren betreffend die Prüfung solcher Anforderungen,

2. bis 31. Dezember 2010 Regelungen über Anforderungen an die 
vom Leistungserbringer eingesetzten Personen, insbesondere 
über die ausreichende Zahl und die persönliche und fachliche 
Eignung der Leitung und der zur Leistungserbringung einge-
setzten sonstigen Personen, über den Anteil an Fachkräften so-
wie über die Fort- und Weiterbildung und

3. bis 30. Juni 2011 Regelungen über die Mitwirkung in stationä-
ren Einrichtungen, insbesondere über die Wahl des Bewohner-
beirates und den wählbaren Personenkreis, über die Bestellung 
der Person oder Personen, die als Fürsprecherin oder Fürspre-
cher oder auf andere Weise mitwirken, über Art, Umfang und 
Form der Mitwirkung einschließlich Zusammensetzung, Stel-
lung, Aufgaben, Rechte und Pflichten der zur Mitwirkung vor-
gesehenen Gremien oder Personen sowie über die Unterstützung 
durch den Einrichtungsträger einschließlich der Kostentragung.

Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung kann ferner durch 
Rechtsverordnung Regelungen über Anforderungen an ein Be-
schwerdemanagement und Vorschlagswesen erlassen. Rechtsver-

tungserbringer oder eine andere betreute gemeinschaftliche Wohn-
form zu finden.

§ 26
Entwicklung und Erprobung neuer betreuter 

gemeinschaftlicher Wohnformen

(1) Zur Entwicklung und Erprobung neuer betreuter gemein-
schaftlicher Wohnformen kann die Aufsichtsbehörde auf Antrag den 
Leistungserbringer im Einzelfall von den Anforderungen der nach 
§ 29 Satz 1 Nummer 1 und 2 erlassenen Rechtsverordnungen ganz 
oder teilweise befreien, wenn dies im Interesse der Erprobung neuer 
Wohn- und Betreuungsformen dringend geboten und eine bedarfs-
gerechte Pflege und Betreuung unter Beachtung des § 1 gewährleis-
tet ist. § 20 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Die Befreiung ist auf höchstens sechs Jahre zu befristen. Bei 
Bewährung innerhalb der Erprobungszeit kann die Aufsichtsbehör-
de die Befreiung auf Dauer erteilen. Die Befreiung kann ganz oder 
teilweise widerrufen werden, wenn eine bedarfsgerechte Pflege und 
Betreuung unter Beachtung des § 1 nicht oder nicht mehr gewähr-
leistet ist. Die Rechte der Aufsichtsbehörde nach den §§ 17, 18 und 
21 bis 25 werden durch die Befreiung nicht berührt. 

Abschnitt 5
Zuständigkeiten, Zusammenarbeit, Verordnungsermächtigung,  

bauliche Anlagen, Ordnungswidrigkeiten

§ 27
Aufsichtsbehörde

(1) Aufsichtsbehörde ist das Landesamt für Gesundheit und Sozi-
ales Berlin.

(2) Die Aufsichtsbehörde darf personenbezogene Daten nur verar-
beiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der ihr durch dieses 
Gesetz und die Rechtsverordnungen nach § 29 zugewiesenen Auf-
gaben erforderlich ist. Die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des § 6a des Berliner Daten-
schutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung durch die Auf-
sichtsbehörde ist nur zulässig, wenn dies unverzichtbarer Bestand-
teil der Aufgabenwahrnehmung ist. Soweit dieses Gesetz und die 
Rechtsverordnungen nach § 29 keine besonderen Regelungen über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten enthalten, finden für die 
Aufsichtsbehörde die Vorschriften des Berliner Datenschutzgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

§ 28
Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeitet die Aufsichts-
behörde bei betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen für
1. ältere und pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Nutzerinnen und Nutzer mit den Landesverbänden der Pflegekas-
sen, den Ersatzkassen, dem Verband der privaten Krankenversi-
cherung e.V. und dem Medizinischen Dienst der Krankenversiche-
rung e. V. und der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung, 

2. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Nutzerinnen und Nutzer 
mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung sowie 
mit seelischer Behinderung mit der für Soziales zuständigen Se-
natsverwaltung, der für Gesundheit zuständigen Senatsverwal-
tung und der für Gesundheit zuständigen Behörde des jeweili-
gen Bezirksamtes im Hinblick auf ihre Aufgaben nach § 13 
Absatz 2 Nummer 7 des Gesundheitsdienst-Gesetzes

zusammen, indem gegenseitig Informationen ausgetauscht werden, 
die verschiedenen Prüfverfahren und -tätigkeiten abgestimmt und 
koordiniert sowie gemeinsame Absprachen über Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und zur Abstellung von Mängeln getroffen wer-
den.
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ordnungen nach den Sätzen 1 und 2, die betreute gemeinschaftliche 
Wohnformen für seelisch behinderte Menschen betreffen, bedürfen 
des Benehmens mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwal-
tung. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 Nummer 1 bedarf des Ein-
vernehmens mit der für Bauen zuständigen Senatsverwaltung.

§ 30
Bauliche Anlagen stationärer Einrichtungen

Ist für bauliche Anlagen stationärer Einrichtungen eine Bauge-
nehmigung oder eine bauaufsichtliche Zustimmung erforderlich, so 
prüft die Bauaufsichtsbehörde die Übereinstimmung des Vorhabens 
mit den Vorschriften der Rechtsverordnung nach § 29 Satz 1 Num-
mer 1. Die Bauaufsichtsbehörde trifft bauaufsichtliche Entscheidun-
gen hinsichtlich der Vorschriften der Rechtsverordnung nach § 29 
Satz 1 Nummer 1 im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde.

§ 31
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. sich entgegen § 12 Geld- oder geldwerte Leistungen verspre-

chen oder gewähren lässt,
2. entgegen § 13 Absatz 1 eine Anzeige oder entgegen § 14 eine 

Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet, oder
3. einen Betrieb führt oder eine Leistung erbringt, obwohl ihm dies 

durch vollziehbare Anordnung nach § 25 untersagt worden ist.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25 000 
Euro geahndet werden.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 13 Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig erstattet, 
2. eine Mitwirkungspflicht nach § 17 Absatz 10 Satz 1 und 2 und, 

soweit auf diesen verwiesen wird, nach § 18 Satz 4 und § 19 Satz 
2 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt,

3. auf Verlangen der Aufsichtsbehörde die Nennung der Namen 
nach § 18 Satz 3 oder, soweit auf § 18 Satz 3 verwiesen wird, 
nach § 19 Satz 2 verweigert oder unvollständige oder falsche 
Angaben macht,

4. entgegen § 17 Absatz 6 Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 oder, soweit 
auf diese Vorschriften verwiesen wird, nach § 18 Satz 4 oder 
§ 19 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet,

5. einer vollziehbaren Anordnung nach den §§ 22 bis 24 zuwider-
handelt oder

6. einer auf Grund des § 29 erlassenen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit diese für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 000 
Euro geahndet werden.

Abschnitt 6
Aufgaben des Landes Berlin

§ 32
Allgemeine Information und Beratung über 

Pflege- beziehungsweise Betreuungsangebote sowie 
Unterstützung bürgerschaftlich engagierter Menschen

(1) Das Land Berlin ist im Rahmen seiner Befugnisse verantwort-
lich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen Informations- und Be-
ratungsstruktur zu Fragen der Pflege und Betreuung älterer, pflegebe-
dürftiger oder behinderter Menschen. Dazu gehören auch geeignete 
und unabhängige Ansprech- und Anlaufstellen für Not- und Krisensi-
tuationen sowie für Beschwerden. Die Informations- und Beratungs-
stellen sollen eng zusammenarbeiten und landesweite Netzwerke 
bilden, um eine flächendeckende, wohnortnahe Information und Be-
ratung zu gewährleisten.

(2) Zur Erreichung der Ziele des Gesetzes unterstützt das Land 
Berlin bürgerschaftlich engagierte Menschen.

Abschnitt 7
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 33
Übergangsvorschrift

(1) Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beste-
henden Wohngemeinschaften ist die Meldung gemäß § 14 Absatz 1 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu 
erstatten.

(2) Für stationäre Einrichtungen gelten bis zum Inkrafttreten der 
Rechtsverordnungen nach § 29 die Heimmindestbauverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 1983 (BGBl. I 
S. 550), die durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2346) geändert worden ist, die Heimpersonalver-
ordnung vom 19. Juli 1993 (BGBl. I S. 1205), die durch Artikel 1 
der Verordnung vom 22. Juni 1998 (BGBl. I S. 1506) geändert wor-
den ist, und die Heimmitwirkungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 2002 (BGBl. I S. 2896). Diese 
Rechtsverordnungen treten für stationäre Einrichtungen, soweit die-
ses Gesetz auf Rechtsverordnungen nach § 29 verweist, bis zu deren 
Inkrafttreten an deren Stelle.

§ 34
Änderung anderer Rechtsvorschriften

(1) Das Nichtraucherschutzgesetz vom 16. November 2007 
(GVBl. S. 578), das durch Gesetz vom 14. Mai 2009 (GVBl. S. 250) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. stationären Einrichtungen im Sinne des § 3 Absatz 6,“
2. § 3 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Stationäre Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 und 3 Nummer 1 des Wohnteil-
habegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.“

3. § 4 Absatz 1 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:
„6. in besonders ausgewiesenen Räumen in stationären Einrich-

tungen, in denen den Bewohnerinnen und Bewohnern das 
Rauchen in den für Wohnzwecke genutzten Räumen nicht 
gestattet ist,“

(2) Nummer 32 Absatz 6 der Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des 
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt 
durch Artikel I des Gesetzes vom 3. Februar 2010 (GVBl. S. 45) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(6) die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnteilhabegesetz;“
(3) Nummer 1 der Anlage zu § 1 der Verordnung über das förmli-

che Verwaltungsverfahren vom 14. Mai 1980 (GVBl. S. 991), die 
zuletzt durch Verordnung vom 31. Oktober 2000 (GVBl. S. 476) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„1. § 25 Absatz 1 bis 3 des 
Wohnteilhabegesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung

Untersagung des Betriebs einer 
stationären Einrichtung“

(4) Abschnitt V der Anlage zu § 1 Absatz 1 der Verordnung über 
die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen vom 
28. Juni 1988 (GVBl. S. 1087), die zuletzt durch Verordnung vom 
9. Mai 2006 (GVBl. S. 388) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. Die Überschrift vor Tarifstelle 52010 wird wie folgt gefasst:

„Amtshandlungen in Angelegenheiten der Aufsichtsprüfung von 
betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen“
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2. Die Tarifstellen 52010 bis 52061 werden wie folgt gefasst:

„52010 Ausnahmezulassung nach § 12 Absatz 3 des Wohnteilhabegesetzes 40 – 500
52011 Aufforderung zur Abgabe einer Anzeige bei nicht ordnungsgemäßer oder unterlassener Anzeige bei stati-

onären Einrichtungen nach § 13 Absatz 1 des Wohnteilhabegesetzes
zzgl. je Einrichtungsplatz

 
530
10

52015 Aufforderung zur Abgabe einer Meldung bei nicht ordnungsgemäßer oder unterlassener Meldung bei 
Wohngemeinschaften nach § 14 Absatz 1 des Wohnteilhabegesetzes 

 
265

52020 Prüfung nach den §§ 17 oder 18 des Wohnteilhabegesetzes bei nicht fristgerechter oder nicht wahrheits-
gemäßer Mitteilung der Mängelbeseitigung nach Beratung oder Anordnung nach den §§ 21 bis 24 des 
Wohnteilhabegesetzes

 
 

132 – 530
52021 Aufforderung zur Duldung von Prüfungen nach § 17 Absatz 6 Satz 2, § 18 Satz 4 oder § 19 Satz 2 des 

Wohnteilhabegesetzes
 

265 – 530
52022 Aufforderung zur Mitwirkung und Erteilung einer Auskunft nach § 17 Absatz 10, § 18 Satz 3 und 4 oder 

§ 19 Satz 2 des Wohnteilhabegesetzes
 

265
52025 Feststellung über die Art der Wohnform nach § 19 Satz 3 des Wohnteilhabegesetzes, wenn mit der Zuord-

nungsprüfung eine Änderung der Art der Wohnform verbunden ist
 

530
52030 Erteilung von Anordnungen zur Mängelbeseitigung auf Grund festgestellter Mängel nach § 22 des Wohn-

teilhabegesetzes
 

530
52040 Erteilung eines Beschäftigungsverbotes nach § 23 Absatz 1 des Wohnteilhabegesetzes für vom Leistungs-

erbringer eingesetzte Personen
je Person 530 – 1 100

52050 Einsetzung einer kommissarischen Leitung nach § 23 Absatz 2 des Wohnteilhabegesetzes 1 500
52055 Verhängung eines Belegungsstopps in stationären Einrichtungen nach § 24 des Wohnteilhabegesetzes

bei Einrichtungen bis 19 Plätze
  20 – 49 Plätze
  50 – 99 Plätze
  100 und mehr Plätze

265
530

1 100
1 500

52060 Untersagung des Betriebs einer stationären Einrichtung oder der Leistungserbringung in einer Wohnge-
meinschaft nach § 25 Absatz 1 und 2 des Wohnteilhabegesetzes
bei Einrichtungen bis 19 Plätze
  20 – 49 Plätze
  50 – 99 Plätze
  100 und mehr Plätze
bei Wohngemeinschaften

1 580
3 160
4 760
6 320
1 580

52061 Vorläufige Untersagung des Betriebs einer stationären Einrichtung nach § 25 Absatz 3 des Wohnteilhabe-
gesetzes
bei Einrichtungen bis 19 Plätze
  20 – 49 Plätze
  50 – 99 Plätze
  100 und mehr Plätze

1 580
3 160
4 760

6 320“

§ 35
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2010 in Kraft. Abweichend von Satz 
1 treten § 6 Absatz 1 Nummer 3 und 4, Absatz 2 bis 4 sowie § 17 
Absatz 13 und § 18 Satz 4, soweit er auf § 17 Absatz 13 verweist, am 
1. Juli 2011 in Kraft.

Berlin, den 3. Juni 2010

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 9 Absatz 3, § 8 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XV-55c vom 15. September 2008 für eine 

Teilfläche des städtebaulichen Entwicklungsbereiches „Berlin-Jo-
hannisthal/Adlershof“ zwischen Groß-Berliner Damm, künftiger 
Georg-Schendel-Straße, künftiger Wagner-Régeny-Straße und Pfar-
rer-Goosmann-Straße sowie für die künftige Georg-Schendel-Straße 
und einen Abschnitt der künftigen Wagner-Régeny-Straße im Bezirk 
Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof, wird festgesetzt. Er ändert 
teilweise die durch Verordnung über die Festsetzung des Bebau-
ungsplans XV-55a im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof, 
vom 19. März 2002 (GVBl. S. 122) und durch Verordnung über die 
Festsetzung des Bebauungsplans XV-68a im Bezirk Treptow-Köpe-
nick, Ortsteil Johannisthal, vom 18. Dezember 2002 (GVBl. 2003 
S. 9) festgesetzten Bebauungspläne.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, beglaubigte Ab-
zeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Treptow-
Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen und Stadtentwicklung, Stadt-
planungsamt und Vermessungsamt, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 
1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 26. April 2010

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e – R e y e r

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-55c  
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof

Vom 26. April 2010
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 
Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Baugesetzbuchs in der 
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verord-
net:

§ 1
Der Bebauungsplan VIII-527-2 vom 3. November 2008 für eine 

Teilfläche der Wasserstadt Berlin-Oberhavel, bestehend aus den 
Grundstücken Kölpinseeweg 1/29 und Ruppiner-See-Straße 76 im 
Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst, wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans VIII-527 im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst, vom 4. Juli 
2006 (GVBl. S. 798) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Spandau 

von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Umweltschutz, Vermes-
sungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können 
beim Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und 
Umweltschutz, Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamt, kostenfrei ein-
gesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Spandau von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Mai 2010

Bezirksamt Spandau von Berlin

B i r k h o l z
Bezirksbürgermeister

R ö d i n g
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans VIII-527-2 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst
Vom 18. Mai 2010
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Grunewaldstraße 61 - 62 / Münchner Straße 

32 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg, für das 
das Bezirksamt neben anderen Grundstücken die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre ge-
mäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereiches der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsicht-
nahme beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abtei-
lung Bauwesen, Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz, 
Fachbereich Planen und Fachbereich Genehmigen, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin geltend 
machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. Mai 2010

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

B a n d
Bezirksbürgermeister

K r ö m e r
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Veränderungssperre 7-37 Ba / 55 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg
Vom 31. Mai 2010
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXII-10 vom 26. Oktober 2009 für das Gelän-

de zwischen den Grundstücken Landsberger Allee 315/343, Ferdi-
nand-Schultze-Straße, Landsberger Allee (Straßenmitte) und Arends-
weg im Bezirk Lichtenberg, Ortsteile Alt-Hohenschönhausen und 
Lichtenberg, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lich-

tenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt 
und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Vermes-
sung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Bauen, Umwelt und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fach-
bereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. Juni 2010

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
E m m r i c h

Bezirksbürgermeisterin
G e i s e l

Bezirksstadtrat  
für Stadtentwicklung, Bauen,  

Umwelt und Verkehr

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXII-10  

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteile Alt-Hohenschönhausen und Lichtenberg
Vom 1. Juni 2010
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 11-28 vom 29. Juli 2009 für das Gelände der 

ehemaligen Industriebahntrasse zwischen Hansastraße und Straße 
250 (Bezirk Pankow), einschließlich des Grundstücks Hansastraße 
203, im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen, wird 
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lich-

tenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt 
und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Vermes-
sung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Bauen, Umwelt und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fach-
bereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. Juni 2010

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
E m m r i c h

Bezirksbürgermeisterin
G e i s e l 

Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung, Bauen, 

Umwelt und Verkehr

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-28  

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen
Vom 1. Juni 2010
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Reißiger Straße 47A im Bezirk Marzahn-

Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf, für das das Bezirksamt neben ande-
ren Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlos-
sen hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs 
ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung 
Ökologische Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und 
Denkmalschutz, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend 
machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Juni 2010

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Dagmar P o h l e

Bezirksbürgermeisterin
Norbert L ü d t k e
Bezirksstadtrat für 

Ökologische Stadtentwicklung

Verordnung
über die Veränderungssperre XXIII-26/22  

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf
Vom 7. Juni 2010
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Gülzower Straße 28 im Bezirk Marzahn-Hel-

lersdorf, Ortsteil Kaulsdorf, für das das Bezirksamt neben anderen 
Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen 
hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs 
ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung 
Ökologische Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und 
Denkmalschutz, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend 
machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Juni 2010 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Dagmar P o h l e

Bezirksbürgermeisterin
Norbert L ü d t k e
Bezirksstadtrat für  

Ökologische Stadtentwicklung

Verordnung
über die Veränderungssperre 10-59/23  

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Kaulsdorf
Vom 7. Juni 2010
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Gemäß § 47 Absatz 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 21. August 2009 (BGBl. I S. 2870), wird 
nachstehend die Entscheidungsformel des Urteils des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 20. November 2009 
(Az. OVG 2 A 19.07) bekannt gemacht:
„Der durch Rechtsverordnung vom 1. September 2005, verkündet 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin vom 30. September 
2005 (GVBl. S. 483), festgesetzte Bebauungsplan XIV-153b für die 
Grundstücke Groß-Ziethener Chaussee 8/12 und Neuköllner Straße 
344 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow, ist unwirksam.“
Berlin, den 1. Juni 2010

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y
Bezirksbürgermeister

B l e s i n g
Bezirksstadtrat

Bekanntmachung
über die Ungültigkeit des durch Rechtsverordnung vom 1. September 2005 

festgesetzten Bebauungsplans XIV-153b im Bezirk Neukölln, 
Ortsteil Rudow (GVBl. S. 483)
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